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geschlossen werden können, sind 
in den betrieblichen Plänen als 
Neuereraufgaben zu planen. Das 
sind insbesondere Aufgaben, die 
die schöpferische Lösung eines 
Problems in —» sozialistischer Gemein
schaftsarbeit zwischen Arbeitern 
und Angehörigen der Intelligenz 
erfordern. In der N. leisten die 
Werktätigen einen wichtigen Bei
trag zur Erfüllung der —» Hauptauf
gabe bei der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft. Die Neue
rertätigkeit ist nicht nur auf tech
nisch-ökonomische Zielstellungen 
gerichtet. Sie trägt in hohem Maße 
zur Entwicklung des Schöpfertums 
und zur Herausbildung allseitig ge
bildeter Persönlichkeiten bei. Die 
schöpferische Lösung von tech
nisch-ökonomischen Aufgaben in 
sozialistischer Gemeinschaftsar
beit, die Erarbeitung von Neuerer
vorschlägen und die aktive Mitwir
kung an der Durchsetzung ihrer 
Neuerungen befähigt die Werktäti
gen immer besser zur schöpferi
schen Arbeit, entwickelt ihr Lei
stungsvermögen und gibt ihnen die 
Möglichkeit, ihre schöpferischen 
Fähigkeiten unter Beweis zu stel
len; Vermittelt neije Erkenntnisse 
über betriebliche und gesamtgesell
schaftliche, technisch-ökonomische 
und andere Zusammenhänge und 
fördert deshalb das Denken und 
Handeln im betrieblichen und ge
sellschaftlichen Interesse; trägt zur 
Qualifizierung und zur Vorberei
tung der Werktätigen auf erhöhte 
Anforderungen der Produktion 
bei, die sich aus dem wissenschaft
lich-technischen Fortschritt erge
ben; ist sichtbarer Ausdruck der 
Veränderung des Charakters der 
Arbeit und der Entwicklung der 
—* sozialistischen Demokratie in unse
rer Gesellschaft. Diese politisch- 
ideologischen Zielstellungen der 
N. sind vor allem bei der planmäßi
gen Neuerertätigkeit im Rahmen 
von Neuerervereinbarungen durch 
richtige Auswahl und Erläuterung 
der Neuereraufgaben, durch rich

tige Zusammensetzung der Kollek
tive und eine entsprechende Orga
nisation der kollektiven Arbeit, 
durch betriebliche Anleitung und 
Unterstützung der Kollektive von 
den Leitern zielstrebig durchzuset
zen. Bei der Entwicklung und stän
digen Förderung der Neuerertätig
keit haben auch die gesellschaftli
chen Organisationen, insbesondere 
die betrieblichen Gewerkschaftslei
tungen und die FDJ (—» Messe der 
Meister von morgen), eine hohe Ver
antwortung. Gesetzliche Grund
lage der N. ist die Neuererverord
nung. Sie enthält die grundlegen
den Aufgaben der Leiter zur 
Entwicklung der N., die Rechte der 
Neuerer, die Aufgaben der Kombi
nate und Betriebe zur Planung der 
Neuerertätigkeit, zum Abschluß 
von Neuerervereinbarungen, zur 
Bearbeitung und zur betrieblichen 
und überbetrieblichen Durchset
zung von Neuerungen sowie zur 
moralischen und materiellen Aner
kennung der Neuererleistungen 
(—* Neuererrecht). —> fugendforscher- 
kollektiv

Neuererrecht: rechtliche Rege
lung der gesellschaftlichen Verhält
nisse, die bei der Erarbeitung und 
Nutzung von Neuerungen entste
hen, gerichtet auf die weitere In
tensivierung der Produktion durch 
sozialistische Rationalisierung in 
Einheit mit der ständigen Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen. Das N. ist ein wichti
ges Instrument zur Entwicklung 
und Förderung der —* Neuererbewe
gung als Massenbewegung schöpfe- x 
rischer Initiativen der Werktätigen 
im —» sozialistischen Wettbewerb. Die 
Funktion des N. besteht demge
mäß darin, die Effektivität der 
Neuerertätigkeit bei der Durchset
zung des —* wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts, insbesondere bei 
der sozialistischen Rationalisierung 
und der Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen, planmä
ßig zu erhöhen. Dem N. in Verbin-


